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Die Anpassung an die AHV kommt vor allem auch bei der Höhe der
Renten zum Ausdruck, damit bei Erreichung der Altersgrenze kein Ab-
sinken erfolgt. Ebenso entsprechen die Zusatzrenten hinsichtlich der Höhe
den Witwen- und Waisenrenten.

Als Ergänzung zu den Renten sind vorge-
sehen, allerdings nicht als gesetzlicher Anspruch, sondern als Leistungen
aus bestimmten Mitteln, welche durch spezialisierte Fürsorgeinstitutionen
ausgerichtet werden.

Auch die Org«wz'Si«A'ozz zfer 7H ist wichtig. Die mehr formalen Ange-
legenheiten sollen durch die Ausgleichskassen der AHV unter Beizug der
privaten Organisationen der Inval'idenhilfe erledigt werden. Daneben
werden IV-Kommissionen bestellt, voraussichtlich je eine pro Kanton.
Sie werden sich mit der Invaliditätsbemessung und der Anordnung von
Eingliederungsmassnahmen sowie mit der Revision von Renten befassen.
Die Zusammensetzung ist wie folgt vorgesehen: ein Arzt, ein Fachmann
der Eingliederung, ein Fachmann für Fragen des Arbeitsmarktes und
der Berufsbildung, ein Jurist und ein Fürsorger. Mindestens ein Mitglied
der Kommission muss weiblichen Geschlechts sein. Auch den früher
erwähnten Regionalstellen soll wenn möglich eine Berufsberaterin/Ar-
beitsvermittlerin angehören. Die Frauen werden also in der IV weit-
gehend mitarbeiten können, abgesehen davon, dass mit den privaten
Fürsorgeinstitutionen, in welchen die Frauen ja stark vertreten sind,
weiterhin als Ergänzung zur IV sehr gerechnet wird.

Die IV wird in der geplanten Form lange nicht alle Wünsche erfül-
len; sie bedeutet aber einen wichtigen Anfang, der ausbaufähig ist. Den
Interessen der Frauen ist Rechnung getragen. Es ist deshalb zu hoffen,
dass sich die Frauen auch dafür interessieren und sich für das Zustande-
kommen dieses wichtigen Sozialwerkes einsetzen.

CHRONIK Schweiz
zfer scAHzeizerzscfe» /zïr <dz'e po/z-

ÄecFte Frazz

Diese am 15. November 1957 gegründete Arbeitsgemeinschaft hat
sich unverzüglich an die Arbeit gemacht. In mehreren Sitzungen von
Vorstand und Kommissionen wurde ein Arbeitsplan aufgestellt für die
Organisation von Referentinnenkursen und Pressedienst und für die Her-
ausgäbe eines Referentinnenführers. Dieser Führer gibt sehr genaue Aus-
künfte über alle Fragen, die sich aus den Vorschlägen des Bundesrates
zur Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen
Angelegenheiten ergeben. Da sich National- und Ständerat im Prinzip
für die Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts in eidgenössi-
sehen Angelegenheiten ausgesprochen haben, ist es unserer Meinung nach
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unerlässlich, dass jede Frau sich mit diesem Problem vertraut mache. Aus
diesem Grunde empfehlen wir dringend die Anschaffung dieser von der
Arbeitsgemeinschaft herausgegebenen Broschüre. Sie ist erhältlich bei
der Sekretärin der Arbeitsgemeinschaft, Frau Anita Kenel, Spitalacker-
Strasse 16, Bern, zu Fr. 1.20 zuzüglich Porte und zu Fr. 1.— bei Abnahme
von mindestens 10 Stück. Von 100 Stück an 10 o/o Rabatt.

FViimew GescAwore«.e

In seiner Sitzung vom 24. März 1958 nahm der Grosse Rat des
Rantons MewcAäÄe/ einen Gesetzesentwurf an, wonach Frauen in die
Schwurgerichte gewählt werden können.

Im neuen Gesetz über die Strafrechtspflege des Kantons A«rgzz« war
vorgesehen, dass Frauen in die Schwurgerichte gewählt werden können.
Der Grosse Rat strich bei der zweiten Lesung diesen Passus; hingegen
sind die Frauen noch wählbar in das /Mgezz^gerz'cA/, das neu eingeführt
wird.

RzrcAe mW SCAM/C

(BSE) Der grosse Am/ Ws Kmw/oms BWW/ hat in seiner Dezember-
session die Abänderung des Kirchengesetzes gutgeheissen und damit den
seit 1908 kirchlich stimmberechtigten Frauen auch die Wählbarkeit ver-
liehen, ein Recht, das die Frauen der waadtländischen Freikirche (Eglise
libre) schon seit 30 Jahren besitzen und ausüben. Am 25. April werden
die Frauen zum ersten Mal in die Kirchgemeinde gewählt.

Der Aeg/eraMgsrM/ ies Serw hat mehrere Frauen neu in
die Schulkommission der städtischen Mittelschulen als Staatsvertreter
gewählt. Durch eine gleichzeitig erfolgte Dreiteilung der bisher einzi-
gen Schulkommission der städtischen Mädchenschule ist damit die Zahl
der weiblichen Schulkommissionsmitglieder für die Mittelschule von 3

auf 9 Staatsvertreter gestiegen.

AircA/zcAes FrMMe«sAra»zrecA/

Durch Aenderung von Kantonsverfassung und Gemeindegesetz wur-
de im Rmm/otz bo/o/Awrw das kirchliche Frauenstimmrecht eingeführt.

^MSÄeroWew/AcAe /zür AriegsgescAWzg/te ^MsAzWscAwßzzer

Der Bundesrat erliess kürzlich im Bundesblatt einen Aufruf an die
im Ausland wohnenden oder zurückgekehrten Auslandschweizer, die in-
folge der Kriegsereignisse in den Jahren 1939—1945 ganz oder teil-
weise um ihre Existenz gekommen sind oder dauernde gesundheitliche
Schäden erlitten haben und sich keine neue Existenz im Ausland oder
in der Schweiz aufbauen konnten. Die Betroffenen, die eine ausserordent-
liehe Beihilfe beantragen, müssen ihr schriftliches Gesuch bis spätestens
30. Juni 1958 der Eidgenössischen Zentralstelle für Auslandschweizer-
fragen in Bern, Brückenstrasse 24, einreichen. Gesuche, die nach diesem
Datum eintreffen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
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